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Datum 28.02.2003

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung der KlÃ¤gerin werden das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 11.
August 1999 und der Bescheid der Beklagten vom 6. November 1996 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 21. MÃ¤rz 1997 geÃ¤ndert. Die Beklagte wird
verurteilt, der KlÃ¤gerin ab 1. Februar 1998 Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit zu
gewÃ¤hren. Die Beklagte trÃ¤gt die auÃ�ergerichtlichen Kosten der KlÃ¤gerin in
beiden RechtszÃ¼gen. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist die GewÃ¤hrung einer Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit (EU).

Die KlÃ¤gerin wurde 1952 in der T geboren, sie besitzt die deutsche
StaatsangehÃ¶rigkeit. Seit 1969 lebt die KlÃ¤gerin in der Bundesrepublik
Deutschland. Ab 1971 war sie bei verschiedenen Firmen als Schneiderin bzw.
NÃ¤herin beschÃ¤ftigt. Das letzte, seit 1983 bestehende ArbeitsverhÃ¤ltnis endete
zum 31. August 1992.

Seit 1988 ist die KlÃ¤gerin als Schwerbehinderte anerkannt, seit 1994 mit einem
Grad der Behinderung (GDB) von 80. SpÃ¤tere AntrÃ¤ge auf ErhÃ¶hung des GdB
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und auf Zuerkennung des Merkzeichens â��Gâ�� (erhebliche Gehbehinderung)
wurden abgelehnt, lediglich die FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen wurden anders
bezeichnet (mittel- bis hochgradige SchallempfindungsschwerhÃ¶rigkeit beidseits;
Diabetes insipidus; depressives Syndrom mit psychosomatischen StÃ¶rungen;
Harninkontinenz; BewegungseinschrÃ¤nkung der HalswirbelsÃ¤ule nach Fraktur des
2. HalswirbelkÃ¶rpers, leichte SchÃ¤digung des C6 rechts, ausgeheilte
Rippenfraktur 2 â�� 4 links nach Autounfall 08/94; degenerative
WirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderungen mit Wurzelreizerscheinungen und
Weichteilrheumatismus; obstruktive VentilationsstÃ¶rungen; rezidivierende Gastritis
und Colitis; hypotone Kreislauflage mit orthostatischem Syndrom â��
Widerspruchsbescheid vom 8. Juni 1998).

Nachdem die KlÃ¤gerin ab 3. Januar 1990 arbeitsunfÃ¤hig krank gewesen war,
beantragte sie im August 1990 erstmals Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit. Die gegen die ablehnenden Bescheide der Beklagten gerichtete
Klage blieb erfolglos (Urteil des SG Berlin vom 30. Juli 1992 â�� S 28 J 419/91 -), ihre
gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegte Berufung nahm die KlÃ¤gerin im
August 1993 zurÃ¼ck (LSG Berlin â�� L 8 J 35/92 -).

Am 27. August 1994 erlitt die KlÃ¤gerin in R einen Verkehrsunfall und wurde dort
medizinisch erstversorgt. Ab dem 2. September 1994 wurde sie im U-Krankenhaus
B wegen einer â��Fraktur Vorderkante HalswirbelkÃ¶rper 2 mit angedeuteter
Dorsalverletzung und Rippenfrakturâ�� weiter behandelt.

Im Februar 1995 beantragte sie bei der Beklagten erneut Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit, die sie vor allem mit fortbestehenden Unfallfolgen
begrÃ¼ndete. Nachdem die Beklagte u.a. ein Gutachten des Arztes fÃ¼r Neurologie
und Psychiatrie F eingeholt hatte, bewilligte sie der KlÃ¤gerin Rente wegen EU auf
Zeit ab dem 1. April 1995 (Rentenbescheid vom 29. Mai 1995) bis zum 31. Oktober
1996. Der Arzt F hatte bei der KlÃ¤gerin ein chronisches Schmerzsyndrom bei
agitierter Depression, einen Zustand nach Contusio cerebri mit
HalswirbelkÃ¶rper-2-Fraktur im Bereich der Vorderkante sowie eine
Rippenserienfraktur links, eine psychogene Polydipsie sowie Harninkontinenz
diagnostiziert. Er sah das berufliche LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin als
aufgehoben an und empfahl mit Blick auf eine laufende neurologisch-psychiatrische
Behandlung eine Zeitrente zu gewÃ¤hren.

Einen Antrag der KlÃ¤gerin vom Juni 1995, ihr medizinische Leistungen zur
Rehabilitation zu gewÃ¤hren, lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 2. August 1995
in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 19. Februar 1996 ab. Die
bestehende ErwerbsunfÃ¤higkeit kÃ¶nne durch die beantragten Leistungen nicht
beseitigt werden. Vor ihrer Entscheidung hatte die Beklagte unter anderem zwei
Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen Berlin (MDK) beigezogen
(Gutachterin Dr. L-L vom 9. Februar 1995; Gutachter B vom 16. Mai 1995).

Im August 1996 beantragte die KlÃ¤gerin, ihr Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit
Ã¼ber den 31. Oktober 1996 hinaus zu gewÃ¤hren. Dazu reichte sie Atteste ihrer
behandelnden Ã�rzte ein, und zwar des Hals-, Nasen-, Ohrenarztes Dr. Z vom 9.
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November 1995, der Ã�rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. B vom 4.April 1996, des
Praktischen Arztes Ã� vom 19. April 1996, der Ã�rzte fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie B und B vom 25. April 1996 und des OrthopÃ¤den Dr. S vom 26. April
1996). Die Beklagte lieÃ� die KlÃ¤gerin durch die Ã�rztin fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie Dr. S begutachten, die in ihrem Gutachten vom 16. Oktober 1996 bei
der KlÃ¤gerin eine hysterische Entwicklung mit Somatisierung und rezidivierend
depressiven Verstimmungen, einen Kopfschmerz (multifaktoriell bedingt), ein
rezidivierendes WirbelsÃ¤ulensyndrom, im Besonderen in der HalswirbelsÃ¤ule,
eine psychogene Polydipsie, einen Zustand nach Verkehrsunfall 1994 mit
Dislokation und angedeuteter Dorsalverletzung von HalswirbelkÃ¶rper 2 mit
Vorderkantenfraktur und Rippenfrakturen sowie eine HÃ¶rminderung beidseits
diagnostizierte. Sie hielt die KlÃ¤gerin auf Dauer nicht mehr fÃ¼r fÃ¤hig, in ihrem
letzten Beruf tÃ¤tig zu sein. Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kÃ¶nne sie leichte
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten mit bestimmten qualitativen EinschrÃ¤nkungen noch
verrichten. FÃ¼r ein Heilverfahren sei die KlÃ¤gerin nicht motiviert. Die Beklagte
lehnte den Rentenantrag durch Bescheid vom 6. November 1996 ab. Im
Widerspruchsverfahren reichte die KlÃ¤gerin Arztbriefe der Ã�rzte fÃ¼r Radiologie
Dres. K u.a. vom 22. April 1996 (Kernspintomogra-phie des SchÃ¤dels vom selben
Tag) und 13. November 1996 (RÃ¶ntgenaufnahme beider HÃ¤nde vom 12.
November 1996) und des Internisten Dr. von R vom 31. Oktober 1996 mit Anlage
(Gastroduodenoskopie zur Feststellung von Helicobacter Gastritis) zu den Akten.
Nach prÃ¼fÃ¤rztlicher Stellungnahme des Neurologen und Psychiaters Dr. R vom
20. Dezember 1996 wies die Beklagte den Widerspruch durch
Widerspruchsbescheid vom 21. MÃ¤rz 1997 zurÃ¼ck.

Auf die Klage hat das Sozialgericht (SG) Berlin Befundberichte von den Ã�rztinnen B
vom 29. September 1997 und Dr. B vom 10. Oktober 1997 erstatten lassen. Im
Auftrag des SG ist die KlÃ¤gerin durch den Arzt fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr.
T und den Urologen Prof. Dr. F begutachtet worden. Dr. T hat in seinem Gutachten
vom 2. Februar 1998 (Untersuchungstag 30. Januar 1998) bei der KlÃ¤gerin auf
seinem Fachgebiet einerseits eine neurotische PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung mit einem
Wechsel der Symptomausgestaltung, eine Depression, eine Polydipsie und eine
BewegungsstÃ¶rung insgesamt leichter bis allenfalls mittelschwerer AusprÃ¤gung,
andererseits ein chronisches Schmerzsyndrom mit einer Hauptlokation im Bereich
der HalswirbelsÃ¤ule diagnostiziert. Die KlÃ¤gerin sei noch in der Lage,
regelmÃ¤Ã�ig vollschichtig leichte kÃ¶rperliche Arbeiten â�� unter Beachtung der
bezeichneten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen â�� zu verrichten. Das jetzt
bestehende Leidensbild entspreche im Wesentlichen dem, das Prof. Dr. G bereits
anlÃ¤sslich seines Gutachtens vom 13. Februar 1992 fÃ¼r das Sozialgericht Berlin
festgestellt habe. Trotz des zweifelsfrei bestehenden psychischen Leidenszustandes
und der als gravierend zu berÃ¼cksichtigenden familiÃ¤ren Konfliktsituation sei die
KlÃ¤gerin in der Lage, die psychische Symptomatik â�� wenn auch mit erheblicher
psychischer Anstrengung â�� zu Ã¼berwinden. Mit einer wesentlichen
RÃ¼ckbildung der Symptomatik sei nicht zu rechnen, worauf die behandelnde
NervenÃ¤rztin B hingewiesen habe.

Dr. F hat in seinem Gutachten vom 6. August 1998 auf seinem Fachgebiet eine
psychogene Polydipsie mit einer konsekutiven Polyurie diagnostiziert. Die KlÃ¤gerin
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sei in ihrer LeistungsfÃ¤higkeit hochgradig beschrÃ¤nkt und kÃ¶nne keine
vollschichtigen TÃ¤tigkeiten mehr verrichten. Ohne Begleitung kÃ¶nne sie das Haus
nicht verlassen. Die urologische BeeintrÃ¤chtigung sei nur behebbar, wenn die
Polydipsie durch eine psychotherapeutische Beeinflussung reduziert werden
kÃ¶nne. Nachdem sich die Beklagte zu den eingeholten Gutachten ihres Ã�rztlichen
Dienstes unter Bezugnahme auf Stellungnahmen von Dr. R (vom 25. September
1998 und 8. April 1999) geÃ¤uÃ�ert hatte, haben Dr. F und Dr. T ergÃ¤nzend
Stellung genommen; auf diese Stellungnahme vom 18. Januar 1999 und vom 14.
Juni 1999 wird Bezug genommen.

Durch Urteil vom 11. August 1999 hat das SG die Klage abgewiesen. Die KlÃ¤gerin
sei weder berufs- noch erwerbsunfÃ¤hig. Sie sei auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
noch vollschichtig einsetzbar, auf den sie sich sowohl in Bezug auf die
BerufsunfÃ¤higkeit als auch in Bezug auf die ErwerbsunfÃ¤higkeit verweisen lassen
mÃ¼sse. Das ergebe sich aus dem Ã¼berzeugenden Gutachten von Dr. T.

Mit der Berufung legt die KlÃ¤gerin weitere Atteste ihrer behandelnden Ã�rzte
(Urologe Dr. S vom 27. Oktober 1999; Dr. B vom 29. Oktober 1999; B vom 2. und
16. November 1999; Neurologe und Psychiater Dr. K vom 11. November 1999) und
medizinische Unterlagen (urodynamischer Untersuchungsbefund des GynÃ¤kologen
Dr. H vom 25. Mai 1998; Arztbrief des Frauenarztes Dr. S vom 2. Juli 1998) vor.

Nachdem die KlÃ¤gerin weitergehende AnsprÃ¼che zurÃ¼ckgenommen hat,
beantragt sie nunmehr,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 11. August 1999 und den Bescheid der
Beklagten vom 6. November 1996 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
21. MÃ¤rz 1997 zu Ã¤ndern und die Beklagte zu verurteilen, ihr ab 1. Februar 1998
Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie geht â�� im Vergleichswege â�� nunmehr von dem Vorliegen voller
Erwerbsminderung seit dem 23. April 2001 (1. Untersuchungstag bei Dr. B) aus; auf
den Schriftsatz der Beklagten vom 22. Oktober 2002 und die darin enthaltene
sozialmedizinische Stellungnahme wird wegen der Einzelheiten Bezug genommen.

Der Senat hat Befundberichte der behandelnden Ã�rzte der KlÃ¤gerin eingeholt
(OrthopÃ¤de Dr. Z, Internisten Dres. T und H, Dr. B â�� jeweils vom 17. August
2000; Dr. S vom 18. August 2000; Dr. H vom 20. August 2000; Dr. S vom 21. August
2000; Internist und Rheumatologe Dr. H vom 24. August 2000; Dr. K vom 18.
September 2000).

Im Auftrag des Senats hat der Allgemeinmediziner Dr. B ein Gutachten vom 1. Juni
2001 Ã¼ber die KlÃ¤gerin erstattet (Untersuchungstage 23. April und 14. Mai
2001). Der SachverstÃ¤ndige hat bei ihr eine Depression mit schwerer
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chronifizierter SomatisierungsstÃ¶rung, im Besonderen eine psychogene Polydipsie
mit Pollakisurie bei Dranginkontinenz, WirbelsÃ¤ulen- und Gelenksbeschwerden bei
Zustand nach HalswirbelkÃ¶rperfraktur (ohne relevantes Funktionsdefizit), eine
obstruktive Bronchitis (medikamentÃ¶s gut eingestellt), eine beidseitige
Schallempfindungs-SchwerhÃ¶rigkeit (mit HÃ¶rgerÃ¤ten gut ausgeglichen), einen
Reizmagen und -darm bei Adipositas sowie einen labilen Hypertonus (ohne
FolgeschÃ¤den oder HerzleistungsschwÃ¤che) diagnostiziert. Die Beschwerden
seien von der KlÃ¤gerin im Wesentlichen nicht beeinflussbar. Das
LeistungsvermÃ¶gen sei ab dem Zeitpunkt des Gutachtens von Dr. T aufgehoben.
Dr. T habe die bereits damals erkennbare Entwicklung, dass die neurotische
Fehlhaltung einer bewussten Willensanstrengung der KlÃ¤gerin nicht mehr
zugÃ¤nglich sei, nicht hinreichend berÃ¼cksichtigt. Eine Zeitrente von zwei Jahren
unter der MaÃ�gabe, baldmÃ¶glichst ein psychosomatisches Heilverfahren
durchzufÃ¼hren, werde empfohlen. Die Beklagte ist dem Gutachten mit einer
Stellungnahme der NervenÃ¤rztin Dipl.-Med. W vom 1. August 2001 und des
Internisten Dr. F vom 3. August 2001 entgegen getreten; auf diese Stellungnahme
wird Bezug genommen.

Auf Antrag der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) hat die
Neurologin und Psychiaterin G ein Gutachten vom 13. August 2002 Ã¼ber die
KlÃ¤gerin erstattet (Untersuchungstag 26. Juni 2002). Sie diagnostiziert eine
psychogene Polydipsie mit Pollakisurie und Dranginkontinenz, eine depressive
Episode, derzeit mittelgradig, eine chronifizierte SomatisierungsstÃ¶rung, einen
Verdacht auf PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung mit zwanghaften und histrionischen ZÃ¼gen
sowie einen Verdacht auf MigrÃ¤neleiden. Im Besonderen wegen der bestehenden
Polydipsie sei das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin auf hÃ¶chstens zwei Stunden
tÃ¤glich begrenzt. Es kÃ¶nne nicht ausgeschlossen werden, dass die KlÃ¤gerin bei
weiterer nervenÃ¤rztliche Behandlung binnen zwei Jahren wieder kÃ¶rperlich leichte
Arbeiten â�� unter Beachtung qualitativer LeistungseinschrÃ¤nkungen â�� werde
verrichten kÃ¶nnen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zum Verfahren
eingereichten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen, wegen der medizinischen Feststellungen
auf die zum Verfahren eingeholten Befundberichte und die
SachverstÃ¤ndigengutachten von Dr. T, Dr. F, Dr. B und der Ã�rztin G Bezug
genommen.

Die Gerichtsakte sowie die Akten der Beklagten und die Akten des Versorgungsamts
Berlin haben vorgelegen und sind Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung
gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist in dem von der KlÃ¤gerin zuletzt noch geltend gemachten Umfang
begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat gegen die Beklagte ab 1. Februar 1998 einen
Anspruch auf Rente wegen EU auf Dauer.

Der erhobene Anspruch bestimmt sich noch nach Â§ 44 Sozialgesetzbuch â��
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Gesetzliche Rentenversicherung â�� (SGB VI) in der bis zum 31. Dezember 2000
geltenden Fassung (im Folgenden ohne Zusatz zitiert), weil die KlÃ¤gerin ihren
Rentenantrag im August 1996 gestellt hat und Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit
(auch) fÃ¼r ZeitrÃ¤ume vor dem 1. Januar 2001 geltend macht (Â§ 300 Abs. 2 SGB
VI).

Die Vorschrift des Â§ 44 SGB VI setzt zunÃ¤chst die ErfÃ¼llung der allgemeinen
Wartezeit (Â§Â§ 50 Abs. 1, 51 Abs. 1 SGB VI) sowie das Vorhandensein von drei
Jahren mit PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder
TÃ¤tigkeit in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der EU voraus (vgl. Â§ 44 Abs. 1
Satz 1 Nrn. 2 und 3). DarÃ¼ber hinaus muss EU vorliegen (vgl. Â§ 44 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 SGB VI).

Die KlÃ¤gerin ist erwerbsunfÃ¤hig und sie erfÃ¼llt auch die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die begehrte Rente.

ErwerbsunfÃ¤hig sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit auÃ�erstande sind, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser
RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu
erzielen, das monatlich 630,- DM bzw. den Gegenwert dieses Betrages in Euro
Ã¼bersteigt (Â§ 44 Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz SGB VI).

Diese Voraussetzungen liegen seit dem 30. Januar 1998 (Tag der Untersuchung
durch Dr. T) bei der KlÃ¤gerin vor. Es steht zur Ã�berzeugung des Senats fest, dass
das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin jedenfalls ab diesem Zeitpunkt vollstÃ¤ndig
aufgehoben war und ist. Diese Ã�berzeugung grÃ¼ndet sich auf die
Ã¼bereinstimmenden Feststellungen, die Dr. B, die Ã�rztin G und auch bereits Dr. F
in ihren jeweiligen Gutachten getroffen haben. Dabei hat Dr. B ein aufgehobenes
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin bereits zu dem Zeitpunkt festgestellt, als die
KlÃ¤gerin durch Dr. T untersucht worden war.

Ebenso wie Dr. T haben Dr. B und die Ã�rztin G die Befunde umfassend erhoben, die
KlÃ¤gerin selbst untersucht und sich mit den in den Verwaltungs- und Gerichtsakten
dokumentierten Vorbefunden und Bewertungen befasst. Ihre von Dr. T abweichende
Leistungsbeurteilung haben Dr. B und die Ã�rztin G aber im Einzelnen
nachvollziehbar und damit Ã¼berzeugend begrÃ¼ndet und dargelegt, aus welchen
GrÃ¼nden sie zu ihren EinschÃ¤tzungen des Leistungsbildes der KlÃ¤gerin gelangt
sind und warum sie in der Folge von den Bewertungen des SachverstÃ¤ndigen Dr. T
abgewichen sind.

Auch die Beklagte selbst geht im Ã�brigen aufgrund des Gutachtens der Ã�rztin G
von einem auf unter zwei Stunden tÃ¤glich reduzierten LeistungsvermÃ¶gen der
KlÃ¤gerin aus (sozialmedizinische Stellungnahme der Ã�rztin fÃ¼r
Psychiatrie/Verhaltenstherapie â�� Sozialmedizin â�� Dr. S-B vom 22. September
2002) und weicht damit von der Leistungsbeurteilung von Dr. T ab, aufgrund deren
der Ã�rztliche Dienst der Beklagten zunÃ¤chst noch auf einen Behandlungsfall
geschlossen hatte.
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Der Leistungsbeurteilung von Dr. B wird aber unter BerÃ¼cksichtigung des
Gesamtergebnisses des Verfahrens vor allem deshalb gefolgt, weil Dr. B von seiner
Untersuchung berichten konnte, dass die KlÃ¤gerin anders, als es von den
Vorgutachtern beschrieben worden war, keine Tendenz zur Aggravation mehr
erkennen lieÃ�. FÃ¼r den Zeitpunkt seiner Untersuchung konnte er daraus unter
BerÃ¼cksichtigung des dokumentierten Krankheitsverlaufs nachvollziehbar
schlieÃ�en, dass die bei der KlÃ¤gerin bestehende psychogene Polydipsie mit
Pollakisurie bei Dranginkontinenz sich als das alles beherrschende Krankheitsbild
und als langjÃ¤hrig chronifizierte und nicht mehr bewusst steuerbare neurotische
Fehlentwicklung darstellt. Dass ein solcher durch Willensanstrengung nicht
beeinflussbarer Trinkzwang mit anschlieÃ�endem ebenfalls nicht willentlich
steuerbarem Urinabgang wegen der damit permanent verbundenen
Unterbrechungen des Arbeitsablaufs keine Arbeit von wirtschaftlichen Wert mehr
zulÃ¤sst, ist ohne weiteres einsichtig; bereits Dr. F hatte in seinem fachurologischen
Gutachten entsprechende Schlussfolgerungen gezogen und in seiner ergÃ¤nzenden
Stellungnahme vom 18. Januar 1999 nochmals nachdrÃ¼cklich betont, dass ein
vollschichtiger Arbeitseinsatz der KlÃ¤gerin â��aus urologischer Sicht vÃ¶llig
unmÃ¶glich zu sein scheine und an der RealitÃ¤t vorbeigeheâ��.

In seiner umfassenden Auseinandersetzung mit dem Vorgutachten von Dr. T hat Dr.
B aber auch Ã¼berzeugend herausgearbeitet, dass dieser Zustand nicht erst im
Zeitpunkt der Untersuchung durch ihn vorlag, sondern bereits zu dem Zeitpunkt, in
dem die KlÃ¤gerin durch Dr. T untersucht worden war. Er hÃ¤lt dem
SachverstÃ¤ndigen Dr. T mit Recht vor, dass dieser ohne jegliche
argumentatorische BegrÃ¼ndung von einer FÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin ausgeht, die
neurotische Fehlhaltung zu Ã¼berwinden. Denn einerseits beschreibt Dr. T selbst
das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin als eingeschrÃ¤nkt und hÃ¤lt eine â��hohe
Anstrengungâ�� bzw. eine â��erhebliche psychische Anstrengungâ�� fÃ¼r
erforderlich, um die auch aus seiner Sicht bestehenden, weitgehend psychischen
â��Symptomeâ�� (die er nicht nÃ¤her bezeichnet) zu beseitigen. Andererseits aber
attestiert er der KlÃ¤gerin ohne weiteres ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen
und geht apodiktisch davon aus, dass die KlÃ¤gerin ihre neurotische Fehlhaltung
Ã¼berwinden kÃ¶nne. UnabhÃ¤ngig davon, wie der Begriff der â��zumutbaren
Willensanstrengungâ�� im Einzelnen zu definieren ist (siehe dazu etwa
Schneider/Hennigsen/RÃ¼ger, Sozialmedizinische Begutachtung in Psychosomatik
und Psychotherapie, 2001, S. 40 f.), so setzt er doch in jedem Fall eine Prognose
voraus, ob und in welchem Zeitraum die psychisch bedingte
LeistungseinschrÃ¤nkung behoben werden kann. Hierzu verhÃ¤lt sich Dr. T
indessen nicht, obwohl dazu nach seinen eigenen Ã�uÃ�erungen Anlass bestand.
Denn er hat eine â��hoheâ�� oder â��erheblicheâ�� psychische Anstrengung als
erforderlich angesehen, um die psychisch bedingten EinschrÃ¤nkungen der
LeistungsfÃ¤higkeit zu Ã¼berwinden oder â��zumindest zu begrenzenâ��. Das
lÃ¤sst aber den von ihm gezogenen Schluss, die KlÃ¤gerin sei (gleichwohl)
vollschichtig leistungsfÃ¤hig, nicht zu. Dies gilt um so mehr, als Dr. T zum einen die
Frage verneint hat, ob begrÃ¼ndete Aussicht bestehe, die jetzige
Leistungsminderung ganz oder teilweise zu beheben, und zum anderen ausfÃ¼hrt,
dass die KlÃ¤gerin zwar manche ihrer Beschwerden im Sinne einer Aggravation
besonders betone, dass aber kein bewusstes Verhalten im Sinne einer
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Begehrensvorstellung vorliege. Beides spricht eher gegen die willentliche
Beeinflussbarkeit des psychischen Leidens als dafÃ¼r.

Ã�berzeugend ist dagegen gerade vor diesem Hintergrund die von Dr. B
vorgenommene Bewertung. Er stellt heraus, dass der RÃ¼ckzug der KlÃ¤gerin auf
ihre Krankheiten nachweislich ab 1997/1998 ihre Familie und ihre Lebensstruktur
zerstÃ¶rt hat und dass dieser gravierende Aspekt von Dr. T lediglich in einem
Nebensatz angesprochen worden ist, obwohl er in der medizinischen Fachliteratur
als bedeutender Parameter fÃ¼r die EinschÃ¤tzung des beruflichen
LeistungsvermÃ¶gens beschrieben wird. Da bereits Dr. T bei seiner Exploration eine
ZerrÃ¼ttung der familiÃ¤ren VerhÃ¤ltnisse festgehalten hat, ist es folgerichtig,
wenn Dr. B dann bereits fÃ¼r den Zeitpunkt der Untersuchung durch Dr. T ein
aufgehobenes LeistungsvermÃ¶gen feststellt. Indem er auf die fortgeschrittene
ZerrÃ¼ttung der Familie und der Lebensstruktur abstellt, begrÃ¼ndet Dr. B
schlieÃ�lich auch Ã¼berzeugend eine rentenrechtlich erhebliche Verschlechterung
zu den VerhÃ¤ltnissen, welche Grundlage der im Verwaltungsverfahren eingeholten
Gutachten waren.

Die Ã�rztin G konnte die von dem Allgemeinmediziner Dr. B gefundenen Ergebnisse
zusÃ¤tzlich noch aus neurologisch-psychiatrischer und damit aus der
einschlÃ¤gigen fachÃ¤rztlichen Sicht bestÃ¤tigen. Auf dieser fachÃ¤rztlichen
Leistungsbeurteilung, nach der ein RestleistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin von
hÃ¶chstens zwei Stunden tÃ¤glich mit einem zusÃ¤tzlichen Pausenerfordernis und
eine jedenfalls derzeit fehlende WegefÃ¤higkeit der rentenrechtlichen Beurteilung
zugrunde zu legen ist, beruht auch der von der Beklagten zur vergleichsweisen
Beendigung des Rechtsstreits unterbreitete Vorschlag. Ob der Ã�rztin G auch in
ihrer weitergehenderen EinschÃ¤tzung zum Eintritt des aufgehobenen
LeistungsvermÃ¶gens zu folgen gewesen wÃ¤re, kann angesichts des von der
KlÃ¤gerin eingeschrÃ¤nkten Begehrens dahinstehen.

Substantiierte Einwendungen gegen die Feststellungen von Dr. B und der Ã�rztin G
hat die Beklagte nicht vorgebracht. Ihre Kritik an dem Gutachten von Dr. B
beschrÃ¤nkt sich im Wesentlichen darauf, dass ein Allgemeinmediziner
psychiatrische Diagnosen gestellt und psychiatrische Krankheitsbilder bewertet
habe. GrundsÃ¤tzlich ist aber ein Allgemeinmediziner nicht an der Bewertung
derartiger Krankheitsbilder gehindert. Im Besonderen lÃ¤sst es die
GebÃ¼hrenordnung fÃ¼r Ã�rzte (GOÃ�) ohne weiteres zu, dass ein Arzt fÃ¼r
Allgemeinmedizin die Positionen 800 und 801 (eingehende neurologische bzw.
psychiatrische Untersuchung) abrechnet (siehe BrÃ¼ck u.a., Kommentar zur GOÃ�,
Abschnitt G Nr. 800 Rdnr. 4, Nr. 801 Rdnr. 1). Es gibt auch keinen Erfahrungssatz
dergestalt, dass die EinschÃ¤tzungen eines Allgemeinmediziners einen geringeren
Aussagewert hÃ¤tten als die eines Facharztes. Entscheidend ist in jedem Fall nur,
dass die Feststellungen zum LeistungsvermÃ¶gen widerspruchsfrei und mit
Ã¼berzeugender BegrÃ¼ndung aus den medizinischen Befunden abgeleitet
werden.

Die Kritik der Beklagten an dem Gutachten der Ã�rztin G beschrÃ¤nkt sich
schlieÃ�lich auf die Aussage, dass Dr. T geÃ¤uÃ�ert habe, es liege ein
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â��Behandlungsfallâ�� vor, und dass bei einer psychischen StÃ¶rung mit
progredientem Verlauf der Eintritt des Leistungsfalls nicht mit Genauigkeit zu
ermitteln sei. Bereits Dr. B hat aber, wie ausgefÃ¼hrt, schlÃ¼ssig und damit
Ã¼berzeugend herausgearbeitet, aus welchem Grund jedenfalls am Tag der
Untersuchung durch Dr. T bereits UmstÃ¤nde vorlagen, welche die vollstÃ¤ndige
Aufhebung des LeistungsvermÃ¶gens der KlÃ¤gerin begrÃ¼nden.

Die KlÃ¤gerin erfÃ¼llt auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzung fÃ¼r die
begehrte Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit. Sie hat durch ihre beitragspflichtigen
BeschÃ¤ftigungen die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt (Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 i.V.
mit Â§Â§ 50 Abs. 1, 51 Abs. 1 SGB VI). Das ergibt sich aus dem in dem
Rentenbescheid vom 29. Mai 1995 enthaltenen Versicherungsverlauf. Dass sie in
den letzten fÃ¼nf Jahren vor dem Eintritt der ErwerbsunfÃ¤higkeit im Januar 1998
keine drei Jahre an PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r eine versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit vorzuweisen hat (Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 SGB VI),
schadet wegen der in Â§ 241 Abs. 2 SGB VI getroffenen Regelungen nicht. Nach
dem Satz 1 der Vorschrift sind PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit fÃ¼r Versicherte nicht erforderlich, die vor dem 1.
Januar 1984 die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben, wenn jeder Kalendermonat
vom 1. Januar 1984 bis zum Kalendermonat vor Eintritt der Erwerbsminderung mit
einer der in Â§ 240 Abs. 2 Satz 1 SGB VI genannten Anwartschaftserhaltungszeiten
belegt ist. Die KlÃ¤gerin hatte die allgemeine Wartzeit ausweislich ihres
Versicherungsverlaufs im Rentenbescheid vom 29. Mai 1995 bereits vor dem 1.
Januar 1984 erfÃ¼llt. Vom 1. Januar 1984 bis zum 30. September 1994 ist der
Versicherungsverlauf durchgehend mit PflichtbeitrÃ¤gen und damit mit einer
Anwartschaftserhaltungszeit belegt (Â§ 240 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI). Die Zeit
vom 1. Oktober 1994 bis zum 31. MÃ¤rz 1995 ist als Zurechnungszeit ebenso
anwartschaftserhaltend wie die Zeit des Rentenbezugs vom 1. April 1995 bis 31.
Oktober 1996 (Â§ 241 Abs. 2 Satz 1 i.V. mit Â§Â§ 240 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 5, 
58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB VI). FÃ¼r die Zeit ab 1. November 1996 bis zum Eintritt
der Erwerbsminderung kann dahingestellt bleiben, ob
Anwartschaftserhaltungszeiten vorliegen, weil fÃ¼r alle Kalendermonate ab diesem
Zeitpunkt noch die Entrichtung freiwilliger BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen
Rentenversicherung zulÃ¤ssig ist (Â§ 241 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit Â§Â§ 7, 197, 198
SGB VI).

Die Rente war als Dauerrente zuzusprechen, weil keine begrÃ¼ndete Aussicht
besteht, dass die Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit in absehbarer Zeit behoben sein
kann (Â§ 102 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI in der bis 31. Dezember 2000 geltenden
Fassung). Zwar halten es sowohl Dr. B wie auch die Ã�rztin G fÃ¼r mÃ¶glich, dass
sich durch eine konsequente ambulante Behandlung, vorangehend unter
UmstÃ¤nden eine stationÃ¤re psychosomatisch-psychiatrische MaÃ�nahme zur
medizinischen Rehabilitation, ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen wieder
erreichen lÃ¤sst. Eine begrÃ¼ndete Aussicht im Sinne des Gesetzes besteht aber
nicht schon im Falle der bloÃ�en MÃ¶glichkeit einer Besserung, sondern erst dann,
wenn aus medizinischer Sicht mehr GrÃ¼nde dafÃ¼r als dagegen sprechen, dass
die Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit wieder behoben werden kann (BSG, SozR
2200 Â§ 1276 Nrn. 6 und 7) Solch eine Ã¼berwiegende Wahrscheinlichkeit ist indes
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weder von Dr. B noch von der Ã�rztin G beschrieben worden.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 oder 2
SGG liegen nicht vor.

Erstellt am: 13.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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